
 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers 

 

An die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, Koblenz 

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, Koblenz, und 
ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzern-Bilanz zum 31. De-
zember 2021, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der Konzern-Gesamtergebnis-
rechnung, der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzern-Kapitalfluss-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem 
Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Bericht über die Lage der Gesellschaft und 
des Konzerns (im Folgenden „zusammengefasster Lagebericht“) der CompuGroup Medical 
SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Be-
standteile des zusammengefassten Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

– entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie 
sie in der EU anzuwenden sind und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschrif-
ten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla-
ge des Konzerns zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

– vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefass-
te Lagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar. Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht 



 

 

auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des zu-
sammengefassten Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-
richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung 
(Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europa-
rechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass 
wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht ha-
ben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 waren. Diese Sachverhalte 
wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prü-
fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

 

Der Erwerb und die erstmalige Konsolidierung der eMDs Gruppe 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf das Kapitel 
„C. 2 b. Erwerb von Tochterunternehmen“ des Konzernanhangs. 

Angaben zum Erwerb der eMDs-Gruppe finden sich im Konzernanhang im Kapitel „C. 4 b. 
Unternehmenserwerbe und -veräußerungen“. 



 

 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Am 21. Dezember 2020 hat der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA-Konzern 100 % der 
Anteile an der eMDs Gruppe erworben. Insgesamt betrug der Kaufpreis EUR 190,1 Mio. Unter 
Berücksichtigung des erworbenen Nettovermögens in Höhe von EUR 89,1 Mio ergab sich ein 
Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 101,0 Mio. 

Die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden werden 
nach IFRS 3 im Regelfall zum beizulegenden Zeitwert am Tag des Erwerbs angesetzt. Zur 
Identifikation und Bewertung der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und über-
nommenen Schulden hat der Konzern einen externen Sachverständigen hinzugezogen. 

Die Identifikation und Bewertung -insbesondere der immateriellen- Vermögenswerte und 
übernommenen Schulden sind komplex und beruhen auf ermessensbehafteten Annahmen 
der gesetzlichen Vertreter. Die wesentlichen Annahmen betreffen die Umsatzplanung und 
Margenentwicklung des erworbenen Geschäftsbetriebs, die herangezogenen Lizenzraten, die 
verwendeten Nutzungsdauern sowie die Kapitalkosten. 

Es besteht das Risiko für den Konzernabschluss, dass die erworbenen Vermögenswerte und 
übernommenen Schulden unzutreffend identifiziert bzw. fehlerhaft bewertet sind. Außerdem 
besteht das Risiko, dass die Angaben im Konzernanhang nicht vollständig und sachgerecht 
sind. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zunächst haben wir uns durch Würdigung der relevanten Verträge sowie durch Befragungen 
von Mitarbeitern des Finanzbereichs ein Verständnis von der Erwerbstransaktion verschafft. 

Wir haben die Kompetenz, Fähigkeiten und Objektivität des von CompuGroup beauftragten 
unabhängigen Sachverständigen beurteilt. Außerdem haben wir den Prozess der Identifikation 
der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden vor dem Hintergrund unse-
rer Kenntnisse des Geschäftsmodells der erworbenen Aktivitäten auf Übereinstimmung mit 
den Anforderungen nach IFRS 3 gewürdigt. Die verwendeten Bewertungsmethoden haben 
wir auf Übereinstimmung mit den Bewertungsgrundsätzen untersucht. 

Unter Einbezug unserer Bewertungsspezialisten haben wir die Angemessenheit der Identifika-
tions- und Bewertungsmethoden sowie der wesentlichen Annahmen beurteilt. 

Die erwartete Umsatz- und Margenentwicklung haben wir mit den Planungsverantwortlichen 
erörtert. Außerdem haben wir Abstimmungen mit dem von den gesetzlichen Vertretern auf-
gestellten Budget vorgenommen und die Konsistenz der Annahmen mit Marktdaten beurteilt. 
Die zur Bewertung von immateriellen Vermögenswerten herangezogenen Lizenzraten haben 
wir mit Referenzwerten aus einschlägigen Datenbanken verglichen. Die den Kapitalkosten 
zugrunde liegenden Annahmen und Daten, insbesondere den risikofreien Zinssatz, die Markt-
risikoprämie und den Betafaktor, haben wir mit eigenen Annahmen und öffentlich verfügbaren 
Daten verglichen. 



 

 

Zur Beurteilung der rechnerischen Richtigkeit haben wir unter risikoorientierten Gesichtspunk-
ten ausgewählte Berechnungen nachvollzogen. Schließlich haben wir beurteilt, ob die An-
hangangaben zum Erwerb der eMDs Gruppe vollständig und sachgerecht sind. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die der Identifikation und Bewertung der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen 
Schulden zugrunde liegende Vorgehensweise ist sachgerecht und steht im Einklang mit den 
anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen. Die wesentlichen der Kaufpreis-
allokation zugrunde liegenden Annahmen und Daten sind angemessen und die Darstellung im 
Konzernanhang ist vollständig und sachgerecht. 

 

Die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte 

Zu den Geschäfts- oder Firmenwerten verweisen wir auf das Kapitel „D.1.c) Geschäfts- oder 
Firmenwerte“ des Konzernanhangs. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Die Geschäfts- oder Firmenwerte betragen zum 31. Dezember 2021 EUR 588,4 Mio und 
stellen mit 32,9 % der Bilanzsumme einen erheblichen Anteil an den Vermögenswerten dar. 

Die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte wird jährlich auf Ebene der Geschäfts-
segmente überprüft. Dazu wird der Buchwert mit dem erzielbaren Betrag des jeweiligen 
Segments verglichen. Liegt der Buchwert über dem erzielbaren Betrag, ergibt sich ein Abwer-
tungsbedarf. Als erzielbaren Betrag verwendet die Gesellschaft grundsätzlich den Nutzungs-
wert des jeweiligen Segments. Diesen ermittelt die Gesellschaft mithilfe von Discounted-
Cashflow-Modellen auf der Grundlage der Barwerte der erwarteten künftigen Zahlungsströ-
me, die sich aus den von den gesetzlichen Vertretern erstellten Planungsrechnungen für das 
nächste Geschäftsjahr, die mit Annahmen über künftige Wachstumsraten fortgeschrieben 
werden, ergeben. Der jeweilige Kapitalisierungszinssatz wird aus der Rendite einer risiko-
adäquaten Alternativanlage abgeleitet. Stichtag für die Werthaltigkeitsprüfung ist der 
31. Oktober 2021. 

Die Berechnung der Nutzungswerte ist komplex und hinsichtlich der getroffenen Annahmen in 
hohem Maße von Einschätzungen und Beurteilungen der Gesellschaft abhängig. Dies gilt 
insbesondere für die Schätzung der künftigen Zahlungsströme und der langfristigen Wachs-
tumsraten sowie für die Ermittlung der Kapitalisierungszinssätze. 

Auf Basis der ermittelten Werte ergab sich kein Abwertungsbedarf. Es besteht das Risiko für 
den Konzernabschluss, dass eine bestehende Wertminderung nicht in angemessener Höhe 
erfasst wurde. Außerdem besteht das Risiko, dass die damit zusammenhängenden Anhang-
angaben nicht sachgerecht sind. 



 

 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zunächst haben wir anhand der im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Informationen 
beurteilt, bei welchen Geschäfts- oder Firmenwerten Anhaltspunkte für einen Abschreibungs-
bedarf bestehen. Anschließend haben wir unter Einbezug unserer Bewertungsspezialisten die 
Angemessenheit der wesentlichen Annahmen sowie des Bewertungsmodells des Konzerns 
beurteilt. Dazu haben wir die erwarteten Zahlungsströme sowie die unterstellten Wachstums-
raten mit den Planungsverantwortlichen erörtert. Außerdem haben wir die Planungsrechnung 
mit dem vom gemeinsamen Ausschuss genehmigten Budget für das Geschäftsjahr 2022 
abgestimmt und beurteilt, ob die budgetierten Beträge und die verwendeten Wachstumsraten 
in Einklang mit der Branchenentwicklung stehen. 

Ferner haben wir uns von der bisherigen Prognosegüte der Gesellschaft überzeugt, indem wir 
Planungen früherer Geschäftsjahre mit den tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und 
Abweichungen analysiert haben. 

Die dem Kapitalisierungszinssatz zugrunde liegenden Annahmen und Parameter, insb. den 
risikofreien Zinssatz, die Marktrisikoprämie und den Betafaktor, haben wir mit eigenen An-
nahmen und öffentlich verfügbaren Daten verglichen. Um der bestehenden Prognoseunsi-
cherheit Rechnung zu tragen, haben wir darüber hinaus die Auswirkungen möglicher Verände-
rungen des Kapitalisierungszinssatzes und der Wachstumsrate in der ewigen Rente auf den 
Nutzungswert untersucht, indem wir alternative Szenarien berechnet und mit den Bewer-
tungsergebnissen des Konzerns verglichen haben (Sensitivitätsanalyse). Zur Sicherstellung der 
rechnerischen Richtigkeit des verwendeten Bewertungsmodells haben wir die Berechnungen 
der Gesellschaft auf Basis risikoorientiert ausgewählter Elemente nachvollzogen. 

Schließlich haben wir beurteilt, ob die Anhangangaben zur Werthaltigkeit der Geschäfts- oder 
Firmenwerte sachgerecht sind. Dies umfasste auch die Beurteilung der Angemessenheit der 
Anhangangaben nach IAS 36.134(f) zu Sensitivitäten bei einer für möglich gehaltenen Ände-
rung wesentlicher der Bewertung zugrunde liegender Annahmen. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Das der Werthaltigkeitsprüfung der Geschäfts- oder Firmenwerte zugrunde liegende Vorgehen 
ist sachgerecht und steht im Einklang mit den Bewertungsgrundsätzen. Die Annahmen und 
Parameter der Gesellschaft sind angemessen. Die damit zusammenhängenden Anhanganga-
ben sind sachgerecht. 

 

Die Werthaltigkeit der selbst erstellten Software 

Zur selbst erstellten Software verweisen wir auf das Kapitel „D.1.b) Selbst erstellte Software“ 
des Konzernanhangs. 



 

 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Im Konzernabschluss wird selbst erstellte Software in Höhe von EUR 161,0 Mio ausgewiesen. 

Die Aktivierung selbst erstellter Software nach IAS 38 ist komplex und beruht auf einer Reihe 
ermessensbehafteter Annahmen. Hierzu zählen unter anderem die Einschätzung der zukünfti-
gen Nutzenzuflüsse, welche der Konzern aus den durchgeführten Entwicklungsprojekten 
erwartet, sowie die Abgrenzung der in die Herstellungskosten einbezogenen Aufwendungen. 

Es besteht das Risiko für den Abschluss, dass durch die Ansatzkriterien des IAS 38 nicht 
gedeckte Entwicklungskosten aktiviert werden. Ferner besteht das Risiko, dass die aktivierten 
Entwicklungskosten aufgrund einer zu weitreichenden Einbeziehung von Aufwandsbestandtei-
len in die Herstellungskosten überbewertet sind. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zunächst haben wir ein Prozessverständnis hinsichtlich der fortlaufenden Aktivierungsent-
scheidungen erlangt sowie den Aufbau und die Implementierung von eingerichteten internen 
Kontrollen für den Ansatz von Entwicklungskosten beurteilt. Außerdem haben wir das metho-
dische Vorgehen zur Abgrenzung der aktivierungsfähigen Entwicklungskosten gewürdigt. 

Für einzelne risikoorientiert ausgewählte Projekte haben wir die Aktivierbarkeit wesentlicher, 
im Geschäftsjahr 2021 angefallener Kosten anhand detaillierter Projektbeschreibungen des 
Konzerns beurteilt. In Gesprächen mit den Projektleitern haben wir uns ein Verständnis von 
dem aus den jeweiligen Entwicklungsleistungen resultierenden erwarteten künftigen Nutzen-
zufluss verschafft und die Schätzung der Gesellschaft nachvollzogen. Ferner haben wir auf 
Grundlage dieser Gespräche sowie weiterer im Rahmen unserer Prüfung gewonnener Infor-
mationen eingeschätzt, ob der Konzern über Möglichkeiten verfügt, die Entwicklungsergeb-
nisse selbst zu nutzen oder zu veräußern. 

Die Höhe sowie zutreffende Zuordnung der aktivierten Entwicklungskosten der in Stichproben 
ausgewählten Projekte haben wir anhand der Stundennachweise der Mitarbeiter, deren Ent-
wicklungsleistungen aktiviert wurden, gewürdigt. Ferner haben wir die Abgrenzung der einbe-
zogenen Kostenarten beurteilt. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Vorgehensweise sowie die damit verbundenen ermessensbehafteten Annahmen zur 
Aktivierung von Entwicklungskosten stehen in Einklang mit den Ansatzkriterien des IAS 38. 
Die Abgrenzung der in die Entwicklungskosten einbezogenen Aufwandsbestandteile ist insge-
samt sachgerecht und steht in Einklang mit den anzuwendenden Bewertungsgrundsätzen. 

 



 

 

Die Existenz der Umsatzerlöse 

Zu den Umsatzerlösen verweisen wir auf das Kapitel „D.17. Umsatzerlöse aus Verträgen mit 
Kunden und sonstige Erträge“ des Konzernanhangs. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 
weist Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.025,3 Mio aus. Die Umsatzerlöse werden aus unter-
schiedlichen Tätigkeiten des Konzerns generiert und umfassen neben Erlösen aus Softwareli-
zenzverkäufen und Softwarepflegeverträgen unter anderem auch Erlöse aus Mieten, Dienst-
leistungen und Hardwareverkäufen. 

Umsatzerlöse werden realisiert, wenn der Konzern durch Übertragung der Kontrolle über 
Waren oder über Dienstleistungen auf den Kunden seine Leistungsverpflichtung erfüllt hat. 
Aufgrund der komplexen Regelungen zur Umsatzrealisierung hat der Konzern für jede Um-
satzkategorie analysiert, ob die Umsatzerlöse zeitpunktbezogen oder zeitraumbezogen zu 
erfassen sind. 

Aufgrund der Heterogenität der Umsatzkategorien und der Komplexität der Regelungen zur 
Umsatzrealisierung besteht das Risiko, dass die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021 in 
unzutreffender Höhe ausgewiesen werden. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zunächst haben wir beurteilt, ob die vorgenommene Auslegung des Konzerns hinsichtlich der 
Realisierungszeitpunkte der Erlöse aus den einzelnen Umsatzkategorien mit den Regelungen 
des IFRS 15 in Einklang steht. Anschließend haben wir ein Prozessverständnis erlangt sowie 
den Aufbau und die Implementierung der eingerichteten Kontrollen in Bezug auf die Auftrags-
annahme, die Leistungserbringung und die periodengerechte Erlösrealisierung beurteilt. 

Für die zeitpunktbezogen zu realisierenden Umsatzerlöse haben wir auf Basis einer repräsen-
tativ ausgewählten Stichprobe deren periodengerechte Erfassung durch den Abgleich der 
Rechnungen mit den zugehörigen Verträgen, externen Liefernachweisen, Abnahmeprotokol-
len bzw. Stundennachweisen geprüft. Darüber hinaus haben wir den zutreffenden Zeitpunkt 
und die Höhe der erfassten Umsatzerlöse durch Einholen von auf Basis eines mathematisch-
statistischen Verfahrens ausgewählten Drittbestätigungen oder alternativ durch den Abgleich 
der Rechnungen mit den zugehörigen Bestellungen, externen Liefernachweisen oder Zah-
lungseingängen gewürdigt. Weiterhin haben wir nach dem Stichtag erteilte Gutschriften auf 
Basis risikoorientiert ausgewählter Elemente eingesehen. Für die zeitraumbezogen zu realisie-
renden Erlöse haben wir den jeweiligen Grad der erreichten Leistungserbringung sowie die 
daraus resultierende bilanzielle und erfolgsrechnerische Erfassung gewürdigt. 



 

 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Vorgehensweise der CompuGroup für die Erfassung von Umsatzerlösen im Geschäftsjahr 
2021 ist sachgerecht. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verant-
wortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften 
Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts: 

– den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht, auf den im zusammengefassten Lage-
bericht Bezug genommen wird, und 

– die Konzernerklärung zur Unternehmensführung, auf die im zusammengefassten Lagebe-
richt Bezug genommen wird. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts. Die 
sonstigen Informationen umfassen nicht den Konzernabschluss, die inhaltlich geprüften Anga-
ben im zusammengefassten Lagebericht sowie unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk. 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht 
erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir 
weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu 
ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

– wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Angaben 
im zusammengefassten Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernab-
schluss und den zusammengefassten Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der 
den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften, in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist. 



 

 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu 
liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische 
Alternative dazu. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusammen-
gefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und zusammengefassten Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 



 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts re-
levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-
stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der 
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften, ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

– holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformati-
onen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prü-
fungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht abzugeben. 
Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernab-
schlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile. 



 

 

– beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Konzernab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Konzerns. 

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsa-
men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-
steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen wer-
den kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen 
Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es 
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 
Wiedergabe des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts nach 
§ 317 Abs. 3a HGB 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, 
ob die in der bereitgestellten Datei „529900CUXZGOCJZR7O57-2021-12-31-de.zip“ (SHA256-
Hashwert: b5de0e970a14dcba1c0b3081d3c32bbef15c02744d50b10194068e89e44c4421), 
die im geschützten Mandanten-Portal für den Emittenten abrufbar ist, enthaltenen und für 
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusam-
mengefassten Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den 
Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen 



 

 

wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlus-
ses und des zusammengefassten Lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die 
in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene 
Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten bereitgestellten Datei 
enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses 
und des zusammengefassten Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des 
§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie 
unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernab-
schluss und zum beigefügten zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in 
diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten 
Datei enthaltenen Informationen ab. 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen 
Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der 
für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und 
Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (10/2021)) durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung danach ist nachstehend weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpra-
xis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungs-
standards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) 
angewendet. 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusam-
mengefassten Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die 
Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, 
die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vor-
gaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der 
ESEF-Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforde-
rungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-



 

 

fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

– gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Kontrollen abzugeben. 

– beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-Unter-
lagen bereitgestellte Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der 
zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei 
erfüllt. 

– beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüf-
ten Konzernabschlusses und des geprüften zusammengefassten Lageberichts ermögli-
chen. 

– beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie 
(iXBRL) nach Maßgabe der Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 eine 
angemessene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe 
ermöglicht. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 als Konzernabschlussprüfer ge-
wählt. Wir wurden am 4. August 2021 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen 
seit dem Geschäftsjahr 2019 als Konzernabschlussprüfer der CompuGroup Medical SE & 
Co. KGaA tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in 
Einklang stehen. 

Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des Bestätigungs-
vermerks 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Konzernab-
schluss und dem geprüften Konzernlagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu 
lesen. Der in das XHTML-Format überführte Konzernabschluss und der Konzernlagebericht  
– auch die im Bundesanzeiger bekanntzumachenden Fassungen – sind lediglich elektronische 
Wiedergaben des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts und 
treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes 
Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften 
ESEF-Unterlagen verwendbar. 



 

 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Alexander Bock. 
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